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Keilsge M Ur 28 -er Aurlsruhrr Zeitung.
Sormtag , ZS8. Januar LSOV.

AMscher Landtag.
SS . öffentliche Sitzung der Zweite « Kammer

am Freitag , den 26 . Januar 1900 .
(Ausführlicher Bericht .)

Am Regierungstisch : Se . Exz . Staatsminister vr .
Pokk , Se . Exz . Minister v . Brauer , Se . Exz . Minister
des Innern vr . Eisenlohr . Se . Exz . Finanzminister
Dr. Buchenberger , Ministerialdirektor Becker und
Uinisterialrath vr . Nicolai .

Präsident Gönner eröffnet die Sitzung um 9 ^ Uhr .
Eingegangen ist eine Petition des Vereins reisender

Kaufleute Württembergs , betreffend die Behandlung seiner
Mitglieder auf der Karlsruher Messe .

Die allgemeine Berathung über den Staatshaushalt
wird fortgesetzt.

Abg . Eder freut sich, daß die Wohnungsgelder der
Beamten erhöht werden sollen . Zu begrüßen sei
ferner die Einführung des Deckshstems anstelle des
Flicksystems . Weiter möge die Regierung an die
Aufhebung der Flußbausteuer , die eine Belästigung
der Landwirthschaft darstelle , sowie an die Erweiterung
und Regelung des Rheinvorlands herantreten . Die
Speyerer Linie sollte versuchsweise mit Motorwagen be¬
fahren werden . Der wirthschastliche Aufschwung sei all¬
gemein , die Bevölkerung habe sich durchweg gehoben ;
indessen gelte für alle Stände das Wort : Nicht rasten
und nicht rosten . Redner sprscht sich für das direkte
Wahlrecht aus ; heutzutage wollen die Wähler nicht mehx
ihren Vormund wählen .

Abg . vr . Blanken Horn empfiehlt die Petition der
Gemeinde Badenweiler , betreffend die Errichtung von
Dampfbädern , dem Wohlwollen der Regierung und der
Kammer und ersucht die Regierung , durch einen Nach¬
trag noch in diesem Landtag der Bitte Rechnung zu
tragen . Die Erbauung eines Oberrheinkanals sei für
die oberländische Bevölkerung von ausschlaggebender Be¬
deutung. Früher habe Minister Eisenlohr versichert , daß
man die Sache nicht ruhen lasse. In der That wurde
eine Kommission eingesetzt , deren Berichte demnächst der
Regierung zugehen und wohl auch noch der Kammer .
Vielleicht lasse sich eine Position als Nachtrag in 's
Budget einstellen , so daß man etwa in zwei Jahren
mit einem fertigen Projekt an die Kammer herantreten
kann. Der Kanal werde ein Meliorationsobjekt ersten
Rangs werden . Was die Aufhebung der Weinaccise be¬
trifft , so halte er den gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht
geeignet. Hoffentlich fallen die Ergebnisse der Steuer¬
reform so günstig aus , daß man der Aufhebung der
Wein- und Fleischaccise näher treten kann . Eine wichtige
Frage sei die Weinfrage . Abg . Schüler habe auf das
badische Kunstweingesetz hingewiesen , durch das der Kunst¬
wein aus Baden verdrängt worden sei . Das sei nicht richtig ;
allerdings werde nicht viel Kunstwein im Lande fabrizirt ,
desto mehr werde aus den Nachbarländern eingeführt .
Daher sei ein Reichskunstweinsteuergesctz absolut nothwendig .
Durch die Deklaration würde der Kunstwein nicht ge¬
nügend getroffen , ganz abgesehen davon , daß die Kontrole
schwer zu führen sei . Die Analogie zwischen Kunstwein
und Margarine treffe nicht zu , weil durch Analyse der
Kunstwein vom Naturwein nicht unterschieden werden kann .
Daher sei die Radikalkur des Kunstweinverbots noth¬
wendig. Einen entsprechenden Antrag habe er sowohl
namens der Nationalliberalen , als auch das Centrum im
Reichstag gestellt . Auch das sogenannte Weinparlament
habe sich in diesem Sinne ausgesprochen . Unter Kunst¬
wein verstehe er übrigens auch den Wein , der übermäßig
verlängert und verstreckt ist . Hoffentlich gehe das neue
Gesetz sehr bald dem Reichstag zu . Wenn es auch viel¬
leicht nicht in allen seinen Theilen den Wünschen des
ehrlichen Winzers entspreche , so werde es doch sicherlich
besser als das Gesetz von 1892 . Redner verliest den Brief
eines Weinhändlers aus der Pfalz , der schon im Monat
August jedes gewünschte Quantum und jeden gewünschten
Stärkegrad offerirte ; in einer Zeitung fand sich ein In¬
serat, worin ein zur rationellen Verbesserung des Weines
vorzüglich eingerichtetes Geschäft dem Verkauf ausgesetzt
wird ; in unmittelbarer Nähe desselben gebe es vorzügliches
Ouellwasser . (Heiterkeit .) Wenn derartiges öffentlich ge¬
schehen kann , dann müsse das bestehende Gesetz gewiß un¬
zulänglich sein. Es ist die allerhöchste Zeit , daß gegen
die Weinschmiererei vorgegangen wird . Die Großh . Re¬
gierung möge darum im Bundesrath dahin wirken , daß
möglichst bald dem Reichstag ein Weingesetz vorgelegt
wird. Der Abg . Geck habe in seinen Ausführungen über
das Wahlrecht behauptet , daß die Vertretung Hamburgs
durch Sozialdemokraten kein Nachtheil für die große Han¬
delsstadt sei . Da möchte er fragen , ob Hamburg keinen
Schaden durch die Ablehnung der Flottenvorlage erleiden
würde? Auch die Sozialdemokratie , speziell die Ham¬
burger Vertreter , haben alle Ursache , die Flottenvorlage
änzunehmen ; denn dadurch blühe Handel und Industrie .
Die Flottenvermehrung sei übrigens auch in Baden popu -
mr . Im Reichstag sei die Stimmung derart , daß sogar
me freisinnige Vereinigung dafür eintritt ; alles hänge
vom Centrum ab , das durch seine letzte Abstimmung an

Popularität nicht eingebüßt habe . Er hege deshalb die
Zuversicht , daß die Vorlage durchgeht .

Abg . vr . Heimburger : Der Herr Staatsminister
habe in seiner letzten Rede ausgesührt , daß in der Wahl¬
rechtsfrage die verfassungsmäßige Mehrheit des Hauses
fehle . Er sei fest überzeugt , j daß , sobald sich die Regie¬
rung entschließt , das Wahlrecht ohne Kautelen einzusühren ,
sich eine verfassungsmäßige Mehrheit findet . Schon früher
habe die nationalliberale Partei sich für das Proportional¬
wahlverfahren ausgesprochen . Die Regierung habe das
Zustandekommen der verfassungsmäßigen Mehrheit ver¬
hindert ; deshalb sei das Mißtrauen seiner Partei gegen
die Regierungspolitik gerechtfertigt . Die Vorschläge der
Regierung stellen alles eher , als eine Mittellinie dar ;
das vorgeschlagene Wahlrecht wäre viel reaktionärer als
das bestehende. Fieser habe seinen Standpunkt eigenthüm -
lich motivirt . Ueber die Argumentation des Herrn Mi¬
nisters v . Brauer sei er einigermaßen erstaunt gewesen.
Seiner Zeit habe der Herr Minister erklärt , daß die Re¬
gierung der Kammer keinen Einfluß auf die Instruktion
der Bundesrathsbevollmächtigten zugestehen könne , daß sie
aber bereit sei , in Einzelfällen Auskunft zu geben . Ein
solcher Einzelfall lag in dem Antrag Muser vor . Wir
haben das Recht , über das Verhalten der Bundesraths¬
bevollmächtigten unsere Meinung auszusprechen . Er müsse
auch entschieden bestreiten , daß der Beschluß der Kammer
eine Rücksichtslosigkeit gegen den Reichstag darstelle . Es
handelte sich nicht um den Reichstag , sondern um den
Bundesrath . Es stehe nicht im Einklang mit der Ver¬
fassung , wenn man der Kammer das Recht abspricht , sich
über das Verhalten der Bundesrathsbevollmächtigten zu
äußern . Gegen die Erörterung der Flottenvorlage sei
doch auch nichts eingewendet worden . In dieser Ange¬
legenheit ersuche er die Großh . Regierung , das Haupt¬
augenmerk aus die Deckungsfrage zu richten . Die Kosten
müssen auf starke Schultern gelegt werden . Er sei mit
Fieser der Ansicht , daß der Staat die Kreise und Ge¬
meinden reichlich unterstützen soll, damit sie ihren viel¬
fachen Aufgaben Nachkommen können . Wenn man der
Frage der Gehaltsaufbesserung der Beamten näher trete ,
sollte man auch der Lehrer gedenken. Er bedauere , daß
seinerzeit nicht bessere Uebergangsbestimmungen geschaffen
wurden . Die alsbaldige Aufhebung der Witwenkasse¬
beiträge und die Erhöhung des Wohnungsgeldes halte
er für dringend nothwendig . Namentlich reiche das Woh¬
nungsgeld bei weitem nicht aus .

Abg . Wacker : Zu den überraschendsten Momenten
der seitherigen Verhandlungen gehöre die Rede des Abg .
Uibel . Wenn die Aeußerung , Konstanz sei das Aschen¬
brödel der badischen Städte , vielleicht auch nur scherzhaft
war , so hätte der neue Vertreter der Stadt Konstanz
als gereifter Mann von politischer Erfahrung doch wissen
müssen , daß hierin ein schwerer Vorwurf für das Haus
und die Regierung liege . Der Abg . vr . Wilckens ver¬
diene Dank und Anerkennung , weil er gesagt habe , daß
das Haus auf wirthschaftlichem Gebiete trotz der vorhan¬
denen politischen Gegensätze segensreich zusammengearbeitet
habe . Er habe die Situation richtig beurtheilt . Um so
auffallender sei die Bemerkung des Abg . Uibel . Keine
Stadtgemeinde des Landes könne der Regierung oder der
Kammer den Vorwurf machen, sie werde als Aschenbrödel
behandelt . Im Interesse der Zeitersparniß hätte er ge¬
wünscht , daß sehr viel aus den Debatten ausgeschieden
worden wäre . Allerdings mußte schon mit Rücksicht auf
die niedrig gehaltene Presse , die Abgeordneten , die nicht
sprechen, gerne den Vorwurf mache, daß sie Bezirksinter¬
essen vernachlässigen , manches berührt werden . Redner
befürwortet die anderweitige Regelung der Wohnungs¬
geldzuschüsse und die Aufhebung der Witwenkassenbeiträge
noch auf diesem Landtag . Auch eine bessere Dotirung
der Kreise wäre wünschenswerth . Niemals zeigte sich im
Hause ein Widerstand , wenn die Regierung auch mit
weitgehenden Anforderungen für die Kreisverwaltungen
an die Kammer herantrat . Es sei ihm von verschiedener
Seite versichert worden , daß man eine gewisse Sprödig¬
keit des Herrn Ministers des Innern aus diesem Gebiete
bedauere . Seit wir den neuen Eisenbahnminister haben ,
sei alles voll des Lobes über unsere Eisenbahnverwaltung .
Nicht immer habe die Eisenbahnbaupolitik die richtigen
Bahnen gewandelt ; um so mehr dürfe man die jetzt ein¬
geschlagene Richtung begrüßen . Es sei auch anzuerkennen ,
daß für das Personal , von dessen Gewissenhaftigkeit so
viel abhängt , in den letzten Jahren viel geschehe . Möge
der Herr Eisenbahnminister den Petenten , die jetzt noch
an 's Haus herantreten , ihre Bitte nicht verübeln und
auch fernerhin mit weitgehender wohlwollender Gerechtig¬
keit ihre Interessen wahrnehmen . Möge er nicht über¬
sehen, daß das Petitioniren eine allgemeine Erscheinung
ist , die theilweise von sehr hoher Seite angeregt wurde .
Er erinnere nur daran , daß der Herr Minister des
Innern aus eigenem oder fremdem Antrieb eine
Aufbesserung für einige Amtsvorstände verlangt habe .
Die Pflichterfüllung der Eisenbahnbeamten stelle un¬
gleich höhere Anforderungen , als die der an¬
deren Beamtenkategorien . Das finanzpolitische Gebiet
sei bereits von sachkundiger und kompetenter Seite
ausgiebig erörtert worden , so daß er darauf ver¬

zichten könne. Dagegen nehme er Anlaß , mit einigen
Worten die allgemeine politische Lage zu besprechen.
Eine recht scharfe Betonung dessen , was eint und dessen
was trennt , sei hierbei absolut nothwendig . Seine Partei
stehe auf dem streng verfassungsrechtlichen Boden , die
Rechte der Einzelnen strikte zu wahren . Dementsprechend
sei seine Partei jederzeit der Meinung gewesen, daß die
Rechte der Großh . Regierung zu respektiren sind . Ander¬
seits entspreche die Regierung , am besten ihrer Stellung
nach oben und unten , wenn sie das Wort bethätige :
„ lieber den Parteien

"
. Dies sei kein Schlagwort . Es

sei nicht zu verkennen , daß die Regierung eine schwierige
Aufgabe habe ; das Centrum war auch jederzeit bemüht ,
ihr diese Aufgabe zu erleichtern und die Gegensätze zu
mildern ; niemals wurde es auf dem Wege der Chikane
getroffen . Die konstitutionelle Staatsversassung kenne
nur eine Volksvertretung , keine Parteien . Wenn die
Regierung also die Beziehungen zu der Volksvertretung
im Geiste der Verfassung pflegen . will , so darf sie nicht
nach der Parteizugehörigkeit fragen . Es wäre ein un¬
gesunder Zustand , wenn seitens einer Regierung oder
einiger Mitglieder derselben in Worten oder in der That
der Volksvertretung gegenüber eine Bismarck '

sche Tendenz ,die er nicht näher aussprechen brauche , zur Anwendung ge¬
bracht würde . Niemand vom Centrum will der Re¬
gierung nur die Rolle eines ausführenden Organs
zuweisen , obwohl in vergangenen Zeiten die Re¬
gierung diese Rolle eine Zeit lang bethätigt hat .
Wenn man Werth lege auf freundliche Beziehung zur
Kammer , dann müssen auch die entsprechenden Rücksichten
genommen werden . Bei einer konstitutionellen Verfassung
müssen Wünsche der überwiegenden Mehrheit der Bevölke¬
rung und deren Vertretung berücksichtigt werden . Seine
Partei sei nicht der Meinung , daß die Erste Kammer
beseitigt werden muß ; ja sie würde dies bedauern ; aber
die Zusammensetzung des andern Hohen Hauses sei re¬
formbedürftig . Das muß immer betont werden , daß der
politische Schwerpunkt in der Zweiten Kammer liegt .
Eine Regierung die die Erste Kammer gegen die Zweite
ausspielen wollte , würde die Zweite Kammer nicht in der
nöthigen Weise respektiren . In dem großen Meinungs¬
streit über das Wahlrecht handle es sich nicht darum ,
neue staatsbürgerliche Rechte zu schaffen , sondern nur
darum , die bestehenden Rechte mit dem erforderlichen
Schutz zu umgeben . Gerade in dieser Hinsicht müsse die
Regierung über den Parteien stehen. Die Ausübung
bürgerlicher Rechte sollte nicht mit andern Dingen in Zu¬
sammenhang gebracht werden , ebensowenig wie dies bei kirch¬
lichen Angelegenheiten der Fall sein sollte. Wir beklagen
es , daß die Großh . Regierung , die nach unserer Ueber -
zeugung mehr als einmal , zum Schaden der allgemeinen
Interessen und nicht im Einklang mit den Forderungen
der Gerechtigkeit , unseren Anregungen nicht Folge ge¬
leistet , Kammerbeschlüffe der Mehrheit ignorirt hat , sowohl
aus politischem , wie auf kirchlichem Gebiet . In ersterer
Hinsicht schließe er sich den Ausführungen Heimburger 'S
an und füge bei : Die Bezeichnung des Herrn Staats¬
ministers , der von einer Mittellinie sprach , sei äußerst
unzutreffend ; an einer Mittellinie streiche man nicht so
viel ab . Die Forderungen der Denkschrift seien der
schwerste Angriff auf das allgemeine gleiche Wahlrecht .
Man hätte es gleich aussprechen sollen : Das allgemeine
gleiche Wahlrecht ist uns ein Stein des Anstoßes !
Daran aber werde seine Partei nicht rütteln lassen . Für
die Wahl durch Bürgerausschüsse werde seine Partei nicht
zu haben sein , da die Politik nicht in die Wahlkörper
der Gemeinden hineingetragen werden dürfe . Möge
Wilckens eine große oder kleine Zahl Vorschlägen ; er sei
unter keinen Umständen für einen derartigen Vorschlag
zu haben . Seit wann sei der Herr Minister des Innern
geneigt , eine Mehrheit des Hauses zu berücksichtigen?
Schon früher ersuchte eine verfassungsmäßige Mehrheit
des Hauses die Regierung , die direkte Wahl einzuführen .
Zwar war damals der Herr Minister noch nicht Leiter
seines Ressorts , aber sein Fuß wurde im Ministerium
schon recht fühlbar . Es ist eine unleugbare Thatsache ,
daß die Nationalliberalen ihre Stellungnahme damals
nur deswegen verlassen haben , weil die Regierung erklärte :
Aon xo88unui8 . Die Quelle dieser nachträglichen Ab¬
lehnung sitzt dort (am Regierungstisch ) . Unter solchen
Umständen verstehe er die Logik des Herrn Ministers
nicht ; mit dieser Deduktion möge er nicht wieder kommen.
Obwohl der Herr Minister weiß , daß die große Mehr¬
heit der Kammer und Bevölkerung das direkte Wahlrecht
wünscht , will er sich doch nicht zur Einführung desselben
entschließen . Auf dem Boden des Proportionalwahl -
versahrens lasse sich vielleicht eine Einigung erzielen .
Wenn dies aber nicht möglich sei , warum mache
dann die Regierung nicht endlich einmal eine gerechte
Wahlkreiseintheilung ? Redner kommt weiter auf das
kirchenpolitische Gebiet zu sprechen . Seine Bemerkungen
in dieser Hinsicht gelten nicht nur dem Kultusminister ,
sondern auch dem Minister des Innern , der nicht nur mit
starker Hand sein Ministerium leitet , sondern auch mit
einem Fuß im Kultusministerium steht . In kirchenpoli¬
tischer Hinsicht befinden wir uns vollständig auf dem Boden
des Gesetzes von 1860 . Warum soll es da der Regie -



rimg schwer weichen , Forderungen zu erfüllen . die sich
auf dem Boden dieses Gesetzes bewegen ? Auf die Einzel¬
heiten (Ordensfrage) werde er später eingehend zurück¬
kommen . Wenn die Klagen in dieser Beziehung auf¬
hören, werde niemand froher sein , als das Centrum.
Zur großen Freude des Herrn Fieser habe sich das letzte-
mal der Herr Kultusminister auf einen kulturkämpferischen
Standpunkt gestellt , indem er die Gefährdung des
konfessionellen Friedens in Zusammenhang brachte mit
der Zulassung einiger Orden . Er rufe das ganze
Haus zum Zeugen auf , daß von Seiten des Cen¬
trums niemals den konfessionellen Interessen Anderer
nahe getreten wurde. Niemals wurde von katho¬
lischer Seite der konfessionelle Friede gefährdet. Wenn
dennoch konfessionelle Dorurtheile sich gegen die Zulassung
der Orden auflehnen — und es liegen Anzeichen vor,
daß z. B . dem Kollegen v . Stockhorner seine Stellung¬
nahme in dieser Frage von der Regierung verübelt
wurde — dann wäre die Regierung in erster Linie be¬
rufen , über solche Dorurtheile hinwegzusehen , wie sie das
Recht und die Pflicht hat , gegen Störer des katholischen
Friedens einzuschreiten . Es seien unerträgliche Zustände,
wenn eine Regierung erst sage : ich will sehen , wie sich
die Leute hier im Hause oder draußen auf dem Lande
stellen , bis sie in dieser Richtung Konzessionen machen
könne . Seine Partei sei nicht abhängig von der kirch¬
lichen Autorität . Die Regierung habe kein Recht , ihre

Beziehungen zur kirchlichen Autorität zu verquicken mit
politischen Dingen . Er würde es mit Freuden vernehmen,
wenn die Regierung demnächst die Ordensfrage anders
behandelt. Redner kommt schließlich auf die Haltung
der Regierung bei der Berathung des Antrags Muser
zu sprechen , die von der ganzen Kammer als eine Un¬
freundlichkeit ersten Ranges ausgenommen worden sei.
Der Minister hätte bei der Berathung der Interpellation
Dreesbach erklären sollen , daß die Regierung den Be¬
rathungen fern bleiben werde .

Se . Exz . Minister des Innern vr . Eisenlohr :
Meine Herren ! Ich beabsichtige nicht , in längeren Aus¬
führungen dem Herrn Abg . Wacker zu antworten, da ich
annehme, daß der Schluß der Sitzung bevorsteht . Ich
will nur eine thatsächliche Bemerkung machen , die noch
weiter ausklären wird. Der Beschluß des Staatsmini¬
steriums, sich auf eine schriftliche Antwort zu beschränken
und nicht in der Sitzung zu erscheinen , ist erst gefaßt
worden , nachdem die Sitzung über die Interpellation ab¬
gelaufen war . Ich konnte also unmöglich in dieser
Sitzung sagen , daß das Staatsministerium beschließen
würde , sich aus eine schriftliche Erklärung zu be¬
schränken , und wenn ich mich bereit erklärt hatte,
auf die Interpellation einzugehen und an der Bespre¬
chung der Interpellation theilzunehmen, so konnte das
nur in der Voraussetzung geschehen , daß die Besprechung
sich auf den Gegenstand der Interpellation beschränke,

der, wie ich schon gestern auSgesührt habe, von dem An¬trag des Herrn Abg . Muser verschieden war . Denn dieserhat die Haltung der Großh . Regierung im Bundesrathebei der Abstimmung über die Gesetzvorlage betroffenwährend die Interpellation des Herrn Abg. Dreesbacheine Antwort betraf , die die Großh . Regierung vorhernach Berlin abgegeben hatte . Das waren zwei ge¬trennte Momente , und wenn ich an der Besprechungtheilgenommen hätte , würde ich lediglich über diesenPunkt mich geäußert haben , nicht aber über den An¬trag des Herrn Abgeordneten Muser , der nach derGeschäftsordnung nicht unmittelbar mit der Interpellationverbunden werden konnte . Ich muß also jeden Versuch,mein Verhalten in dieser Sache als unfreundlich darzu¬stellen , ablehnen. Diese Absicht lag durchaus nicht vor ;ich war bereit, die Interpellation zu beantworten, so wiees im Staatsministerium beschlossen war , und ich warbereit, auch noch die dazu nöthigen Erklärungen abzugeben .Ich war aber nicht bereit, mich auf den Antrag des HerrnAbg . Muser einzulassen , weil darüber, welches Verhaltendie Großh . Regierung in dieser Beziehung einzuhalten
beabsichtigte , ein Beschluß des Staatsministeriums nachder Sitzung in Aussicht genommen war .

Hierauf schließt Vicepräsident Lauck die Sitzung umhalb 1 Uhr.
Es sind noch 14 Redner vorgemerkt . _Verantwortlicher Redakteur : Julius Katz in Karlsruhe .

Güterrechts-Register.
« rnchsal . M46 .

Bekanntmachung .
Nr . 1136. In das Güterrechtsregtster

wurden eingetragen :
1 . Zu Band I Seite 2 : unterm 16.

l . Mts. Riegger , Karl, Kaufmann
zu Bruchsal und Mathilde geb . Nagel .

Nr . 1 . Durch Vertrag dom 6 . Ja¬
nuar 190V ist die Verwaltung und
Nutznießung des Vermögens der Ehe¬
frau Seitens des Ehemannes ausge¬
schlossen- es findet Gütertrennung nach
88 1427—1431 B .G .B . statt.

2 . Zu Band I Seite 3 : unterm 19 .
l . Mts . ZLller , Bernhard , Metzger
zuBruchsal und Wihelmtne geb . Meister.

Nr . 1 . Durch Urthetl des Großh.
Landgerichts (Civtikammer III ) zu
Karlsruhe dom 9. November1899wurde
die Ehefrau für berechtigt erklärt, ihr
Vermögen von dem ihres Ehemannes
abzusondern.

Bruchsal, den 19. Januar I960 .
^ Großh .̂ Amtsgericht._
Breisach. Y139

Bekanntmachung .
In das Güterrechtsregister wurde

heute eingetragen : Bloch , Hermann,
Handelsmann in Jhringen und Bona
geb . Rotfchild.

Laut Ehevertrag vom 10 . Januar
1900 ist als eheliches Güterrecht die Er -
rungenschaftsgemetnschaftgemäß § 1519
ff. des Bürgerl . Gesetzbuchs maßgebend.

Breisach, den 16 . Januar 1900.
Großh . Amtsgericht.

Eugen . AS8
In das diesseitige GüterrechtSrcgister

wurde eingetragen Band I :
O Z . 4 : Ludwig Maus jg ., Land-

wirth in Kommingen und Amalte geb .
Fluck . Durch Vertrag vom 5. Januar
1900 ist die allgemeine Gütergemein¬
schaft vereinbart .

O .Z . 5 : August Hertrich jg.,
Landwirth in Hilzinaen und Sophie
geb . Glatt . Durch Vertrag vom 8
Januar 1900 ist die allgemeine Güter¬
gemeinschaft vereinbart .

O .Z . 6 : Maximilian Wesle , Land-
tvirtb in Weil und Josefine geb . Maier .
Durch Vertrag vom 15. Januar 1900
ist allgemeine Gütergemeinschaft ver¬
einbart .

Großh . Amtsgericht Engen .

Durch Vertrag vom 14 . Januar 1900
wurde zwischen den Ehegatten unter
Aufhebung ihres seitherigen Güter¬
standes und unter Ausschließung der
Verwaltung und Nutznießung des
Mannes Gütertrennung nach Maßgabe
der 88 1426 ff. B .G .B . vereinbart .

4 . Basilius Schlegel , Landwirthin Falkenste tg und Sophie geb . Hercher.
Durch Vertrag vom 3 . Januar 1900

wurde zwischen den Ehegatten unter
Aufhebung des seitherigen Güterstandesund unter Ausschließungder Verwaltungund Nutznießung des Mannes die all¬
gemeine Gütergemeinschaft durch Maß¬
gabe der 88 1437 ff. B .G .B . vereinbart .

5 . Thomas Kamuf , Wurstler in
Freiburg und Theresia geb . Beihofer

Durch Vertrag vom 4. Januar 1900
wurde zwischen den Ehegatten unter
Aufhebung des seitherigenGüterstandesund unter Ausschließungder Verwaltungund Nutznießung des Mannes die Er¬
rungenschaftsgemeinschaftnachMaßgabeder 88 1519 ff . B .G .B . vereinbart .

6 . Eduard Ritter , Schlaffer in
Freiburg und Justine geb . Schopp.

Durch Vertrag vom 9 . Januar 1900
wurde zwischen den Ehegatten unter
Aushebungihres scitherigenGüterstandesund unter Ausschließung der Ver¬
waltung und Nutznießung des Ehe¬mannes Gütertrennung vereinbart .

7 . Mathäns Zimmermann,Dienerin Freiburg und Mine geb . Fritz.
Durch Vertrag vom 9 . Januar 1900

wurde zwischen den Ehegatten unter
Aufhebungihres scitherigenGüterstandesund unter Ausschließungder Verwaltungund Nutznießungdes Ehemannes Güter¬
trennung nach Maßgabe der §8 1426 ff.B .G .B . vereinbart.

Fretburg , den 19. Januar 1900 .Der GertchtsschreiberGr . Amtsgerichts :
Schenk .

Eppingen . N,97
Nr . 1047 . Jn 's Güterrechtsregister

Seite 2 wurde eingetragen :
Durch Vertrag der Eheleute Real¬

lehrer vr . Max Beschnitt und
Marh , geb . Potier zu Eppingen vom
11 . Januar 1900 ist deren bisheriger
Güter7and aufgehoben und an dessen
Stelle die Errungenschaftsgemeinschaft
nach 8 21519 ff. B .G .B . vereinbart . Das

esammte derzeitige Vermögen ist Ge-
ammtgut . ;Epprngen, den 18 . Januar 1900. §

Gr . Amtsgericht. !
Dies veröffentlicht : !

_ Der Gerichtsschreiber ._ !
Freibnrg . N115

Bekanntmachung .
Nr . 1194. In das diesseitige Güter¬

rechtsregtster wurde heute eingetragen:
1 Johann Bayer , Maler in

Fretburg und Maria Beatrix geb.
Mayer .

Durch Vertrag dom S. Januar 1900
wurde zwischen den Ehegatten unter
Aufhebungihres scitherigenGüterstandesund unter Ausschließungder Verwaltungund Nutznießung des Mannes Güter¬
trennung nach Maßgabe der 88 1426 ff.B .G .B . vereinbart .

2 . Karl Do rst , Ziegler in Walters¬
hofen und Wilhclmine geb . Sutter .

Durch Vertrag vom 13 Januar 1900wurde zwischen den Ehegatten unter
Aufhebung ihres seitherigen Güter -
stanies und unter Ausschließung der !
Verwaltung und Nutznießung des
Mannes Gütertrennung nach Maßgabe '
der 88 1426 ff. B .G .B . vereinbart . !

3 Karl Zorn , Agent in Fretburg '
und Katharina geb . Nietsch . l

Karlsruhe. N,155
Bekanntmachung ,Nr . 1767 . In das Güterrechtsregisterwurde eingetragen:

I . Zu Band l , Seite 8 :
Feldmüller Ludwig, Kaufmannin Karlsruhe und Luise , geb. Vogel.Nr . 1 . Durch Vertrag vom 2 . Ja¬nuar 1900 wurde Gütertrennung gemäß

ß 1426 ff. B .G .B . vereinbart.II . Zu Band l , Seite 9 :
Heinrich Georg, Diener in Karls¬

ruhe und Katharina geb. Kessel.Nr . 1 . Durch Vertrag vom 4. Ja¬nuar 1900 ist die allgemeine Güter¬
gemeinschaft nach den Grundsätzen des
8 1437 ff. des bürgerlichen Gesetzbuchsvereinbart worden .

III . Zu Band I , Seite 10 :
Elmer Thomas , Postschaffner in

Karlsruhe und Marie , geb. Tepping.Nr . 1 . Durch Vertrag vom 10 . Ja¬nuar 1900 ist Errungenschaftsgemein¬
schaft gemäß B .G .B . 8 1519 ff. ver¬einbart . Dabei sind für Vorbehaltsgutder Ehefrau erklärt :

1 . Die in dem den Registerakten bei¬
geschloffenen Ehevertrag aufgeführten
Fahrnisse im Werthe von 1254 Mk.2. Darlehensguthaben an die All¬
gemeine Versorgungsanstalt hier im
Betrag von 2100 Mk.

3 . Guthaben an die Vereinsbank hier
e . G . m . u . H . im Betrage von 360 Mk.IV . Zu Band I, Seite 11 :

Heinze Hugo Richard, Schreinerin Karlsruhe und Anna Maria , geb.
Gengenbach .

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 12. Ja¬
nuar 1900 wurde die Gütertrennung
nach Maßgabe der Bestimmungen der
§8 1427—1431 des bürgerl . Gesetzbuchs
bestimmt , wonach der Ehemann von der
Verwaltung und Nutznießung des Ver¬
mögens der Ehefrau ansgeschloffen ist.

V. Zu Band I , Seite 12 :
Herling August, Fabrikant in

Karlsruhe und Luise , geb. Plock.
Nr . 1 . Durch Vertrag vom 8 . Ja¬

nuar 1900 wurde die Errungenschasts-
gemeinschaft nach den Grundsätzen der
88 1519 ff, B .G .B . bestimmt . Dabei
sind für Vorbehaltsgut der Frau erklärt :

Die in dem dem Vertrag angeschlos¬
senen Verzeichnisse aufgeführten Fahr¬
nisse im Gesammtwerthe von 7000 Mk.VI . Zu Band I , Seite 13 :

Moeser Hermann vr . prakt. Arzt in
Karlsruhe und Marie , geb. Kefer.Nr . 1 . Der Mann hat das Recht der
Frau , innerhalb ihres häuslichen Wir -

! kungskreises seine Geschäfte für ihn zu
, besorgen und ihn zu vertreten, aus¬

geschlossen.
Karlsruhe , den 22. Januar 1900.
Gr . Amtsgericht Abtheilung III .

Mannheim. N,55
Bekanntmachnng.

In das Güterrechtsregister wurde
eingetragen :

1 . Zu Band I , Seite 2, am 18. Ja¬nuar 1900 : ^
Friedrich Gustav Dürr , Dersiche-

rungsbeamter in Mannheim und Frie -
derrka , geb . Hammel :

Nr . 1 . Durch Vertrag vom 4. Ja¬nuar 1900 ist ab 1 . Januar 1900 die
Gütertrennung gemäß 81426,ff. B .G .B .vereinbart .

2. Zu Band I , Seite 3 am 20. Ja¬nuar 1900 :
Ludwig Julius Gernsheim ,Rentner in Mannheim und Martha ,

. geb. Laudon :
' Nr . 1 . Nach Vertrag vom 3 . Januar1900 soll in der Ehe künftig völlige
. Gütertrennung nach Maßgabe des
8 1436 B .G .B . herrschen .

Die Verwaltung und Nutznießungdes Mannes an dem Vermögen der
Frau ist ausgeschlossen.

Gr . Amtsgericht Mannheim .
Offenburg. A,99Zu diesseitigem Güterrechtsregister

^ Band I , Seite 2, Nr . 1 wurde einge-
! tragen :

Stigler Friedrich , Metzgermeistervon Ortenberg und Paulina , geb . Roser.Durch Ehevertrag vom 4. Januar1900 ist die Errungenschafisgemeinschaftgemäß 8 1519 u . ff. B .G .B . vereinbart .' Offenburg, den 16 . Januar 1900 .Gr . Amtsgericht.
Oberkirch . Y,154

Bekanntmachung.
. Nr . 862. Zu O .Z . 1 des diesseitigen
! Güterrechtsregisters wurde heute ein-'
getragen :

! Bo schert Gregor , Bahnwart in
Nußbach und Theresia, geb. Schnurr .Durch Vertrag vom 10. Januar 1900

! ist die allgemeine Gütergemeinschaftvereinbart worden. Dabei wurde als
Vorbehaltsgut der Ehefrau gemäß81440 B .G .B . die Summe von 200 M .— Zweihundert Mark — in baaremGelde erklärt.

Oberkirch , den 23. Januar 1900.Gr . Amtsgericht.

Billinge «. A.140
In das Güterrechtsregister wurde in

Band 1 Seite 2 eingetragen :
Brunnentant , Wilhelm Ludwig ,

Uhrmacherzu St . Georgenund Salomea
geb . Weißer haben in ihrem Ehevertragvom 19 . v . Mts . völlige Vermögens¬
absonderung vereinbart.

Villingen, den 22. Januar 1900.
Großh . Amtsgericht.

Wolfach. A .100
Bekanntmachung .

In das Güterrechtsregtster wurde
heute eingetragen:

Zu Band I Sette 8 :
Heizmann , Andres , Gütler in

^ Kinztgthal und Theresia geb . Heizmann.
! Durch Ehevertrag vom 17 . Januar
^1900 ist als Norm des ehelichen Güter -
! rechts die Errungenschaftsgemeinschaft
^vereinbart .

Wolfach , den 22 . Januar 1900.
Großh . Amtsgericht.

Rastatt. Y .169
Güterrechtsregtster.Nr . 1206. In das Güterrcchtsregisterwurde eingetragen :

Werthetmer , Jsak, Handelsmannin Muggensturm und Fanny geb .
Wertheimer.

Durch Vertrag vom 4. Januar 1900
ist die Errungenschafisgemeinschaft nach8 1519—1548 B .G .B . vereinbart

Dabei sind zum Vorbehaltsgut der
Frau erklärt.

s . Die in Art . 2 des Vertrages ver-
zeichnete Fabrnißaussteuer .d . Baares Geld : 6000 M .

Rastatt , den 17 . Januar 1900.
Großh . Amtsgericht.

Rastatt . D .170
Güterrechtsregister .Nr . 1350. In das Güterrechtsregtsterwurde eingetragen :

Reitknecht , Emil , Tischler in
Rastatt und Anna geb . Gobbe.

Durch Ehevertrag vom 13. Januar1900 ist Ausschluß der Verwaltungund Nutznießung des Mannes (Güter¬
trennung ) vereinbart

Rastatt , den 17. Januar 1900.
Großb . Amtsgericht.

Wolfach. Y,96
Bekanntmachung .

In das Güterrechtsregtster wurde
heute eingetragen:

1 . Zu Band I , Seite 2 :
Lehmann Lorenz , Landwirth inl Oberwolfach und Maria Eva , geb.Dieterle :
Durch Ehevertrag vom 3 . Januar1900 ist als Norm des ehelichen Güter¬

rechts die Errungenschaftsgemeinschaftvereinbart.
2. Zu Band I , Seite 3 :
Goehringer Xaver, Dienstknechtin Wolfach und Karolina , geb. Jehle ,Wittwe des Anton Moßmann .
Durch Ehevertrag vom 3. Januar1900 ist als Norm des ehelichen Güter¬

rechts die Errungenschaftsgemeinschaftvereinbart.
3 . Zu Band I , Seite 4 :
Mueller Wilhelm, Landwirth in

Oberwolfach und Agatha , geb. Räuber .
Durch Ehevertrag vom 4. Januar1900 ist als Norm des ehelichen Güter¬

rechts die allgemeine Gütergemeinschaftvereinbart.
4 . Zu Band I , Seite 5 :
Faißt Bernhard , Landwirth in

Oberwolfach und Maria Anna , geb.Räuber :
Durch Ehevertrag vom 4 . Januar1900 ist als Norm des ehelichen Güter¬

rechts die allgemeine Gütergemeinschaftvereinbart.
5 . Zu Band I , Seite 6 :
Feger Roman , Landwirth in Ober-

wolsach und Franziska , geb. Schmieder.
Durch Ehevertrag voin 10 . Januar1900 ist als Norm des ehelichen Güter¬

rechts die allgemeine Gütergemeinschaftvereinbart.
6 . Zu Band I , Seite 7 :
Räuber Anton , Schneider in Ober¬

wolfach und Theresia geb. Matt .
Durch Ehevertrag vom 12 . Januar1900 ist als Norm des ehelichen Güter¬

rechts die allgemeine Gütergemeinschaftvereinbart.
Wolfach , den 18 . Januar 1900 .Gr . Amtsgericht.

Handels -Register .Fretburg. N,l32
Handelsregister.In das diesseitige Gesellschastsregisterwurde unter O .- Z . 151/161 Band II

heute eingetragen:
In der ordentlichen Generalversamm¬lung der Akiien-Gesellschast Ganter 'scheBrauerei - Gesellschaft dahier vom 14 .Dezember 1899 wurden neue Statuten

beschlossen , welche mit dem 1 . Januar1900 , bezw . mit dem Tage der Ein¬tragung rns Handelsregister an Stelleder bisherigen treten und auf welchehier Bezug genommen wird.! Die Gesellschaft führt die Firma :' Ganter ' sche Brauerei - Ge¬
sellschaft Aktiengesellschaft(A . - G -).

Sie hat zum Gegenstand den Weiier-betrieb und die entsprechende Erweite¬
rung der vormals Louis Ganter 'schenindustriellen Unternehmung (Brauerei )in Freiburg .

schäften erwerben und veräußern oder
belasten . Zweigniederlassungen, Agen¬turen , Depots u . dergl. errichten.Der Sitz der Gesellschaft ist Freiburgim Breisgau .

Das volleindezahlteGrundkapital der
Gesellschaft besteht aus 1500000 Mk.,eingetheilt in 1500 auf den Inhaberlautende Aktien von je 1000 Mk.Der Vorstand , der vom Aufsichtsrathernannt wird , besteht aus mindestenseinem und höchstens zwei Mitgliedern(Direktoren).

Der Aufsichtsrath bestimmt auch, werim Verhinderungsfälle den Vorstandoder ein einzelnes Mitglied desselbenzu vertreten hat.
Zur gültigen Zeichnung der Firmader Gesellschaft ist die Unterschrift zweier

Vorstandsmitglieder, bezw - deren Stell¬vertreter oder eines Vorstandsmitgliedesund eines Prokuristen oder zweier Pro¬kuristen erforderlich.Der Aufsichtsrath kann das Recht,die Firma zu zeichnen , auch einem der
Vorstandsmitglieder allein übertragen.Die vom Anfsichtsrathe einzuberufen¬den Generalversammlungen werden vor-
schrlstsgemäß innerhalb des Zeitraumesvon mindestens zwei Wochen vor dem

ordnung bekannt gemacht.
Freiburg , den 20. Januar 1900.

Großh . Amtsgericht.

»1 M ^ — ML »

Freiburg . Y,13S
Handelsregister.In das diesseitige Gesellschastsregisterwurde unter O .-Z . 160 Band II heuteeingetragen:

In der außerordentlichen General¬
versammlung der Löwenbrauerei LouisSinner , Aktien-Gesellschaft , dahier, vom19. Dezember 1899 wurden neue Sta¬tuten beschlossen, welche mit dem Tageder Eintragung ins Handelsregister anStelle der bisherigen treten und aufwelche hier Bezug genommen wird.Die Gesellschaft führt die Firma :Löwenbrauerei Louis Sin¬ner , Aktiengesellschaft , Frei¬burg , Baden .

Sie ist eine Aktiengesellschaft mit Sitzund Gerichtsstand in Freiburg .Der Gegenstand des Unternehmensist der Fortbetrieb des bisher unter der
gleichen Firma betriebenenÄierbrauerei -
geschäftes nebst dazu gehörigen Neben¬
geschäften.

Die Gesellschaft ist auch befugt, ihrenGeschäftsbetrieb noch auf andere Unter¬
nehmungen auszudehnen und ihren Sitzan einen anderen Ort zu verlegen . Sie
ist ferner befugt, zu ihrem Zwecke Im¬mobilien zu erwerben und Zweignieder¬
lassungen , Agenturen , Depots und Com-
manditen zu errichten.Das Aktiengrundkapital der Gesell¬
schaft beträgt nunmehr 2 000 000 Mk.und ist eingetheilt in 2000 gleichberech¬tigte Aktien I -, II . , III . und IV . Em-
mrssion zu je 1000 Mk.Die Aktien sind ausweislich des bis¬
herigen Gesellschaftsvertrages und der
Nachträge zu oemselben voll einbezaklt.Der Vorstand besteht aus einer oder
mehreren Personen , seine Ernennungund Entlastung steht dem Aufstchts-rath zu.

Zur Zeichnung der Firma ist die
Unterschrift zweier Vorstandsmitgliederoder eines Vorstandsmitgliedes und
eines Stellvertreters oder Prokuristenoder zweier Prokuristen erforderlichund
genügend .

Die von dem Anfsichtsrathe oder dem
Vorstande zu berufenden ordentlichenund außerordentlichen Generalversamm¬lungen sind vier Wochen vor dem Ver-
sammlnngstage durch einmalige Ver¬
öffentlichungim deutschen Reichsanzeigerbekannt zu machen .

Die von den Organen der Gesellschaft
zu ertastenden Bekanntmachungen er¬
folgen im deutschen Reichsanzeiger.

Freiburg , den 19 . Januar 1900 .
Großh . Amtsgericht.
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